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«Bauchgefühle sind real»
Der emeritierte ETH-Professor Wolfgang Langhals referierte am Donnerstag in Wollerau  
zum Thema «Bauchgefühle: Wie das Essen unser Gehirn und unsere Gefühle beeinflusst».

von Sarina Bauer

D as im Burgsaal in Wol le-
rau stattfindende Referat 
«Bauchgefühle: Wie das 
Essen unser Gehirn und 
unsere Gefühle beein-

flusst» bot einen Einblick in die Welt 
der Darmbakterien. Diese sind unter 
anderem massgeblich für die Steue-
rung der Verdauungstrakt-Funktionen 
als auch der Freisetzung von Verdau-
ungsenzymen und Insulin verantwort-
lich. Auf humorvolle und doch auch 
fundierte Art und Weise verstand es 
der emeritierte ETH-Professor Wolf-
gang Langhals, dem Publikum eben-
falls die Thematik der Darm-Hirn-
Verbindung darzulegen. Dieser soge-
nannte Vagusnerv mit seinen Afferen-
zen, der als «Schnellstrasse» zwischen 
Darm und Hirn fungiert, kann neben 
unserem Angstverhalten auch unsere 
kognitive Flexibilität und unser asso-
ziatives Lernen beeinflussen.

Experimente zur 
Veranschaulichung
Wolfgang Langhals erläuterte die The-
matik auch anhand von Experimen-
ten. Beispielsweise wurden Darm-
bakterien depressiver Personen in den 

Darmtrakt von Ratten initiiert. Die 
Ratten zeigten daraufhin bei diversen 
Tests ein vermehrt ängstliches Verhal-
ten. Den Zuhörenden wurde darauf-
hin klargemacht, dass die Ernährung 
der wichtigste Einflussfaktor für die 
Darmbakterien ist. Veränderungen in 
ihrer Zusammensetzung haben ver-
mehrt Effekte auf das Angstverhalten, 
die Kognition, die Stressanfälligkeit, die 

Nahrungsaufnahme und das Sozialver-
halten einer Person.

Des Weiteren ging der Referent auch 
auf das Problem der Fettleibigkeit ein. 
Zu Beginn der  Menschheitsgeschichte 
war es überlebenswichtig, alles zu 
 essen, was zur Verfügung stand.  Heute, 
wo es keinen Mangel an Optionen 
mehr gibt, ist das appetitanregen-
de Hormon Ghrelin aus dieser Sicht 

ge sehen, kontraproduktiv.

Ausklang mit Apéro 
und vielen Fragen
Nach dem Referat mit der anschlies-
senden Fragerunde kamen die inter-
essierten Zuhörenden noch in den Ge-
nuss eines Apéros. Wolfgang Langhals 
nahm sich auch dort viel Zeit für Fra-
gen und Diskussionen.

Prof. Wolfgang Langhals während seines Referats im Verenahof Wollerau. Bild Sarina Bauer

Eine Vernissage im Bahnhof
Drei Kunstrichtungen sind an der Ausstellung von Doris Fedrizzi, Marie-Eve Hofmann-Marsy  
und Paul Steiner im ehemaligen Wartsaal und Stationsbüro des Bahnhofs Reichenburg zu betrachten.

Der Einladung zu den offenen Ateliers 
in Reichenburg mit dem Thema «Zeit-
genössische Kunst im Bahnhof» sind 
am vergangenen Donnerstagabend 
trotz Hudelwetter über 40  interessierte 
Gäste gefolgt.

Gleich drei Kunstrichtungen tref-
fen sich im ehemaligen Warte-
saal und Stationsbüro des Bahnhofs 
Reichenburg auf eine sehr harmoni-
sche Weise. Die Ölgemälde von Doris 
Fedrizzi, ob Berge oder Abstraktionen, 
bestechen durch das Gespür für  feinste 
Nuancen. Nebenan stellt Marie-Eve 
Hofmann-Marsy ihre neuen Fotogra-
fien vor, die den Bogen vom Realismus 
zur Fiktion spannen. Und der diesjäh-
rige Gast, Paul Steiner, beeindruckt mit 
seinen menschlichen Holzskulpturen, 
in deren Gesichtern die individuellen 
Gemütsstimmungen deutlich spürbar 
sind.

Die Ausstellung dauert noch bis 
einschliesslich 26. November und ist 
am Donnerstag und Freitag von 17 bis 
20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (eing)

Marie-Eve Hofmann-Marsy, Paul Steiner und Doris Fedrizzi (v. r.) begrüssten die vielen interessierten Besucherinnen und Besucher im 
Bahnhof Reichenburg, der zu ihren Ateliers wurde. Bild zvg

Leser schreiben
Politischer 
Kosten röhren-
blick zerstört 
Physiotherapie
Zum Artikel «Diese Vorschläge sind 
schlicht nicht umsetzbar»; Ausgabe vom 
15. November.

Die Probleme der Physiotherapeuten 
ist eine Bankrotterklärung der Gesund-
heitspolitik der letzten 20 Jahre, wo 
ein finanziell eigennütziger Wettbe-
werb der Lobbyisten der Stakeholder 
unseres Gesundheitssystems sowie 
der reine Kostenröhrenblick der Poli-
tik  dazu geführt hat, dass man zum 
Schutze des Mehrkassensystems über-
haupt kein Interesse an Qualität, Kos-
teneffizienz und am Patienten bekun-
det. Dabei sind die Krankenkassen 
(KK) die Auslöser dieses aktuell men-
schendiskriminierenden Bankrottver-
sagens auf Kosten der Patienten, Prä-
mien- und Steuerzahler.

Aufgrund des «Wirtschaftlichkeits-
verfahrens Santésuisse» sind Ärzte, 
welche punkto Behandlung viele teu-
re Patienten in deren Kundenstamm 
haben, infolge dieses willkürlichen 
Kostendrucks von Politik und KKs ge-
zwungen, möglichst viele Leistungen 
auszugliedern, um im Vergleich zu 
Kollegen mit weniger Kranken die Be-
handlungskosten signifikant senken 

zu können. Deswegen versucht man 
seit über zehn Jahren, möglichst viele 
Fälle in die Physiotherapie abzuschie-
ben.

Dasselbe Problem nun eben auch 
bei «ambulant vor stationär». Die-
ser Kostenröhrenblick und eigennüt-
zige Prämienwettbewerb der Kassen 
untereinander ist die Folge der feh-
lenden Einforderung eines transparen-
ten Nutzenbelegs der medizinisch ge-
leisteten Dienstleistungen durch die 
Leistungserbringer (inklusive Physio-
therapeuten). Mit Versorgungsfor-
schung und adä quater Qualitätsförde-
rung mit externer Kontrolle von Indi-
kation und Behandlungserfolg wären 
die dabei entstehenden Kosten recht-
fertigbar, könnten faire Tarife für qua-
litativ hochwertig geleistete kostenef-
fiziente Arbeit im Gesundheitssystem 
ausgehandelt werden.

So aber befinden wir uns auf einem 
Blindflug, bei welchem finanzielle 
Fehlanreize, Mengenausweitung, Kos-
tenaus- und -umlagerungen das Sys-
tem ständig verschlechtern und erst 
recht verteuern lässt. Nicht umsonst 
fordert der Schwyzer Herzchirurg Prof. 
Paul Robert Vogt eben ein, sämtliche 
kostensteuernde Aktivitäten von Poli-
tik und KKs, welche noch immer auf 
einem ungenügenden Risikoausgleich 
wie z. B. den Fallpauschalen, dem Wirt-
schaftlichkeitsverfahren sowie den 
Versicherungsangeboten von Billig-
kassen beruhen, sogleich zu sistieren, 
durch obligate adäquate Q-Förderung 
mit externer Kontrolle von Indikation 
und Behandlungserfolg zu er setzen, 
um die anfallenden Kosten rechtfer-
tigen zu können, für alle Leistungs-
erbringer, auch den Physiotherapeu-
ten, faire Tarife und Taxpunktwerte 
aushandeln zu können.
 Andreas Keusch, Pfäffikon

«So aber  
befinden  
wir uns  
auf einem 
Blindflug.»

Königspythons und Grünleguan misshandelt
Schlangen halten will gelernt sein. Macht man es falsch, kann man sich strafbar machen.

Der mehrfachen vorsätzlichen Wi-
derhandlung gegen das Tierschutz-
gesetz machte sich eine 70-jährige 
Ausserschwyzerin schuldig. Die Op-
fer: drei Schlangen und ein Grünle-
guan. Sie hielt drei Königspythons, die 
stark abgemagert waren und bereits 
eine dreieckige Körperform aufwiesen. 
Die Schlangen waren in diesem Zu-
stand bis zu dem Zeitpunkt noch kei-
nem Tierarzt vorgestellt worden. Bei 
einem Hausbesuch kurz darauf stell-
te eine Tierärztin aus der Region fest, 
dass die drei mageren Schlangen einen 
verschleimten Hals aufweisen und der 

Verdacht auf Lungeninfektion bestand. 
Insgesamt drei der Tiere wurden in 
der Folge ihres Zustandes eingeschlä-
fert. Gemäss Strafbefehl kannte die Be-
schuldigte aufgrund ihrer langjähri-
gen Erfahrung als Tierhalterin ihre ge-
setzlichen Pflichten und wusste, dass 
sie sich um die kranken Tiere hätte 
kümmern müssen. Dennoch suchte sie 
nicht unverzüglich den Tierarzt auf. 

Terrarium und Grünleguan
Was die Lebensumstände der Tiere zu-
sätzlich verschlechterte, war das Ter-
rarium, in dem sie gehalten wurden. 

Es war zu klein und entsprach bau-
lich nicht den Mindestanforderun-
gen. Dadurch waren die Schlangen in 
ihrer Fortbewegung eingeschränkt und 
konnten ihr artspezifisches Kletterbe-
dürfnis nicht ausleben. Auch die Tem-
peratur im Terrarium war nicht dem 
wechselwarmen Tier angemessen. 

Die Beschuldigte hielt zudem einen 
Grünleguan, ebenfalls unter des Tie-
res unwürdigen Bedingungen. So 
stand dem Leguan kein heizbares Be-
cken ausreichender Grösse zum Baden 
zur Verfügung und auch nicht genü-
gende UV-Strahlung. Diese ist für die 

Knochenbildung, das Hautmilieu und 
die Vitalität der Reptilien wichtig. Zu-
dem missachtete die Ausserschwy-
zerin die Verfügung des Kantonstier-
arztes, wonach sie verpflichtet gewesen 
wäre, bauliche Massnahmen zur Ver-
besserung für die Tiere vorzunehmen 
oder andernfalls die Schlangen umzu-
siedeln oder wegzugeben. Per Strafbe-
fehl wurde die Frau nun zu einer Geld-
strafe von 60 Tagessätzen zu 90 Fran-
ken, total 5400 Franken und einer Bus-
se von 1500 Franken verurteilt. Sie 
muss auch die Verfahrenskosten von 
920 Franken bezahlen. (mwa)


